
Gruppenreiseversicherung für Angler (Produktkode: 15040) 

 

Zusammenfassung der wichtigsten Informationen 

1. Worüber handelt es sich in der vorliegenden Zusammenfassung? 
Ziel der Zusammenfassung ist, Ihnen die wichtigsten Informationen in Verbindung mit der 
Gruppenreiseversicherung der Posta Versicherungsanstalt für Angler mitzuteilen, sowie die relevanten 
Begriffe, bzw. die wichtigsten Leistungen der Versicherungsanstalt Ihnen vorzustellen. 

Die Informationen sind nicht umfassend, und die Zusammenfassung stellt keinen Teil der 
Versicherungsbedingungen dar. Die ausführliche Beschreibung des Produktes ist in den 
Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen der Gruppenversicherung für Angler 
enthalten. 

2. Was ist ein Unfall und was ist ein Unfallversicherungsereignis? 
Ein Unfall ist eine plötzlich auftretende, äußere Wirkung, welche unabhängig vom Willen der 
versicherten Person ist, infolge deren die versicherte Person eine nachweisbare, akut eintretende 
anatomische Beschädigung erleidet. Als Unfallversicherungsereignis wird betrachtet, wenn 
die versicherte Person im kausalen Zusammengang mit dem während der Zeit der 
Risikoübernahme eintretenden Unfall: 
 Unfalltod, 
 endgültige Invalidität infolge von Unfall zwischen 51%-99%, 

 endgültige Invalidität infolge von Unfall (100%), 
 Knochenbruch infolge von Unfall erleidet (Knochenriss, Sehnenriss, Verrenkung inbegriffen), 
 bzw. 28 Tage überschreitend Krankenhauspflege infolge von Unfall benötigt. 

3. Welche Leistung gewährt die Unfallversicherung? 

Versicherungsereignisse Versicherungssumme 

Unfalltod 350 000 HUF 

Unfallinvalidität 51%-99% (Entschädigung nur im Falle einer 
Invalidität über 51%, der Anteil wird aufgrund des 
Invaliditätsgrades ausgezahlt) 

500 000 HUF 

Unfallinvalidität 100% 2 000 000 HUF 

Knochenbruch infolge von Unfall (Knochenriss, Sehnenriss, 
Verrenkung inbegriffen) 

6 000 HUF 

Entschädigung in einer Summe im Falle von 28 Tage 
überschreitender Krankenhauspflege 

25 000 HUF 

Die wichtigsten Ausschlüsse und Entlastungen wurden von der Versicherungsanstalt in den 
Versicherungsbedingungen zusammengefasst. 

4. Wo gewährt die Unfallversicherung einen Schutz? 
In Ungarn, während der Anglertour. 

5. Was gilt als Versicherungsereignis im Falle der Reiserücktrittsversicherung? 
Es gilt als Versicherungsereignis im Falle einer Reiserücktrittsversicherung, wenn die versicherte Person 
die Reise beim Bestehen eines der folgenden Gründe nicht antreten kann: 
 Tod, 
 Krankheit, 
 Unfall, 

 Katastrophe. 
Die genaue Beschreibung der Versicherungsereignisse ist in den Bedingungen der 
Gruppenreiseversicherung für Angler enthalten. 

6. Was gilt als Versicherungsereignis im Falle der Vermögensversicherung? 
Die Versicherungsdeckung erstreckt sich auf die folgenden Schadensereignisse: 
 Einbruchsdiebstahl, Raub (während der Anglertour werden die gesicherten Vermögensgegenstände 

aus einem geschlossenen Gebäude infolge eines Einbruches unrechtlich entwendet). 
 Mechanische Beschädigung (Beschädigung, Bruch, Vernichtungsschäden). 

Versicherte Vermögensgegenstände: 
Angelrute, Angelspindel, Behälter für Wettbewerb, sonstige Anglerausrüstungen, Rod-pod, Elektrischer 
Swinger, Elektrischer Fischradar, elektrisches Köderboot. 

Entschädigungslimits 

 100 000 HUF / Vermögensgegenstand 

 250 000 HUF / Schaden 
  



7. Worauf bietet die Haftpflichtversicherung eine Deckung? 
Die versicherte Person, welche eine Anglertätigkeit ausübt, und somit im Sinne der ungarischen 

Rechtsvorschriften für die Entschädigung hinsichtlich der dritten Personen verursachten 
Personenschäden, oder Sachschäden haftet. 

8. Was ist im Schadensfall zu tun? 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie im Interesse der Leistung der Versicherungsanstalt 
verpflichtet sind, den Eintritt eines der in den Versicherungsbedingungen angegebenen 
Schadensereignisse innerhalb von 24 Stunden anzumelden. 

9. Wie können Sie mit der Posta Versicherungsanstalt in Kontakt treten? 
Unsere Mitarbeiter warten auf Ihre Anmeldung unter den folgenden Erreichbarkeiten und in den 
folgenden Zeitpunkten: 
per Telefon: 06 1 200 4800 – Montag 8.00-20.00, Dienstag-Freitag 8.00-18.00) 
per Post: 1535 Budapest, Pf. 952. 
per E-Mail: karinfo@mpb.hu, info@mpb.hu 


